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• Dachverband der kommunalen Kinderinteressenvertretungen Deutschlands

• Stärkung der Kindergrundrechte und Kinderinteressen in Kommunen

• Stärkung kommunaler Kinderinteressenvertretungen

• Grundlage: UN-Kinderrechtskonvention

Die BAG und ihre Ziele



Die BAG in Zahlen, Daten, Fakten

 Gegründet am 16.06.2016 in Mannheim

 36 Mitglieder (22 institutionelle Mitgliedschaften, 14 private Mitgliedschaften)
eine private Mitgliedschaft kostet 30€/Jahr, eine institutionelle 100€/Jahr

 Arbeitsweise über Telefon- und Videokonferenzen, monatlich in unterschiedlichen 
Gremien

 www.kinderinteressen.de
Neues regelmäßig über „Aktuelles aus den Kommunen“ und „Aktuelles aus der BAG“

 Mitgliederbriefe ca. alle 8 Wochen mit aktuellen Informationen, Veranstaltungen, 
Materialhinweisen

http://www.kinderinteressen.de/


Schwerpunkte der Vereinsarbeit



Schwerpunkte der Vereinsarbeit

www.kinderrechtekommentare.de

Kinderrechtekommentare.de ist ein gemeinsames Projekt 
der BAG Kinderinteressen e.V. und der Monitoring-Stelle 
UN-Kinderrechtskonvention des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte. 

Ziel ist es, alle Allgemeinen Bemerkungen des UN-
Ausschusses für die Rechte des Kindes in deutscher 
Sprache frei zugänglich zu machen. 

http://www.kinderrechtekommentare.de/


Schwerpunkte der Vereinsarbeit

www.kinderrechtekommentare.de

http://www.kinderrechtekommentare.de/


Schwerpunkte der Vereinsarbeit

Ausgewählte Stellungnahmen und Positionspapiere 
• Forderungen der BAG Kinderinteressen e.V. zur Berücksichtigung der Kindergrundrechte bei 

Empfehlungen und Maßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise. Stellungnahme der BAG 
Kinderinteressen e.V. vom 05.09.2022. 
Aus Fehlern der Corona-Pandemie lernen: Jetzt Kindergrundrechte beim Thema Energiesparen vorrangig 
berücksichtigen und umsetzen!

• Das Deutsche Kinderhilfswerk und die Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunale 
Kinderinteressenvertretungen fordern Landeskinder- und Jugendbeauftragte JETZT!

• Stellungnahme der BAG Kinderinteressen e.V. zum Formulierungsvorschlag der Regierungsparteien zur 
Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz



Das Kindeswohl – Was ist das?



Was verstehen Sie unter Kindeswohl?



Das Kindeswohl – Was ist das?

Das Kindeswohl ist

ein unbestimmter Begriff.

ein Begriff, der sich wandelt.

ein Begriff, der im jeweiligen Einzelfall konkretisiert werden muss.



Auf  welche Referenz greifen wir zurück?

Auf  unsere eigene Kindheit als stärkste Referenz

Auf  unsere Erfahrungen, wenn wir Vater oder Mutter sind

Auf  unsere Erfahrung im Umgang mit Kindern

Im beruflichen Kontext bedarf  es einer professionalisierten 
Perspektive, um aktuelle Lebenslagen erfassen zu können.



Das Kindeswohl im Wandel



Das Kindeswohl: Was ist unser Auftrag?



Unsere Arbeitsgrundlage



Die UN Kinderrechtskonvention

• Seit wann gilt sie? Seit 05.04.1992

• Für wen gilt sie? Minderjährige

• Wie viele Länder haben sie ratifiziert? 
Alle, außer USA

• Wie lauten die Kernprinzipien?

• Welche Aufgabenbereiche gibt es?



UN-Kinderrechtskonvention (KRK)

54 Artikel
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UN-Kinderrechtskonvention (KRK)
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UN-Kinderrechtskonvention (KRK)
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UN-Kinderrechtskonvention (KRK)
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Schutz          Förderung      Beteiligung



Artikel 4 KRK 
Verwirklichung der Kinderrechte

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur 
Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten 
Rechte. 

Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
treffen die Vertragsstaaten derartige Maßnahmen unter 
Ausschöpfung ihrer verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls 
im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit.



Unser heutiges Thema

Handlungsempfehlungen_Kindeswohlprinzips_im_kommunalen_Haushaltsaufstellungsverfahren.pdf 
(kinderfreundliche-kommunen.de)

https://www.kinderfreundliche-kommunen.de/fileadmin/kfkfiles/FOTOS/Fachportal/Handlungsempfehlungen_Kindeswohlprinzips_im_kommunalen_Haushaltsaufstellungsverfahren.pdf


Wer war beteiligt?

An der Fertigstellung der Handlungsempfehlungen bis zum 17.03.2022 haben mitgewirkt: 

- Dominik Bär, Geschäftsführer Kinderfreundliche Kommunen e.V. 

- Dr. Heide-Rose Brückner Senior Consultant Kinderfreundliche Kommunen e.V. 

- Prof. Dr. Philipp Donath, University of Labour/ Europäische Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt am Main 

- Lars Fastenrath, Persönlicher Referent des Stadtdirektors und Stadtkämmerers Stadt Remscheid 

- Dr. Susanne Feuerbach, Amtsleitung Frankfurter Kinderbüro und Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunale Kinderinteressenvertretungen 

- Michael Heil, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Oestrich-Winkel und früherer Leiter der Haupt- und Finanzverwaltung der Stadt Eltville am Rhein 

- Claudia Kittel, Leiterin der Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte 

- Haimo Liebich, Schatzmeister des Deutschen Kinderhilfswerks e.V. und des Kinderfreundliche Kommunen e.V. 

- Anne Lütkes, Vorstandsvorsitzende Kinderfreundliche Kommunen e.V. 

- Christopher Mauthe, Koordinierungsstelle Kinderrechte des Deutschen Kinderhilfswerks e.V. 

- Kristina Nauditt, Referentin Kinderfreundliche Kommunen e.V. 

- Harald Planer, Leiter Personal und Verwaltung Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 

- Dr. Stephan Postert, Amtsleiter der Stadtkämmerei der Stadt Frankfurt am Main 

- Nathalie Schulze-Oben, Sachverständige Kinderfreundliche Kommune Stuttgart, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks e.V. 

- Giesela Walsken Regierungspräsidentin Köln a.D. 



Fragen?



Lust auf  mehr?

Die Prüfung des Kindeswohls aus Sicht eines Revisionsamtes
Donnerstag, 09.11.23 von 14 bis 15.30 Uhr, digital 

Fachtagung 2024 am 21. und 22.10.24 in Frankfurt am Main

Kinderrechte kommunal. 
Das Recht auf  Beteiligung in der kommunalen Praxis. 
Rechtssichere Umsetzung des Rechts auf  Gehör gemäß Artikel 12 KRK


